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HIER Auskunftsersuchen zur Sicherheit von De-Mail vor Wirtschaftsspionage 

BEzuG Ihr Antragper E-Mail vom 1. August 2013- 14:12 Uhr via FragdenStaat.de 

Sehr geehrter Herr Kreil, 

mit E-Mail vom 1. August 2013 beantragen Sie auf Grundlage des lnformationsfrei
heitsgesetzes (IFG) Zugang zu hier vorliegenden Informationen zum Thema 
"Inwieweit ist die De-Mail anfällig für Wirtschaftsspionage durch ausländische Ge
heimdienste?" und bitten um Übermittlung , wenn dazu Untersuchungen oder Er
kenntnisse vorliegen. 

Dem Antrag wird stattgegeben. 

De-Mail ist im Gegensatz zu unverschlüsselter Internetkommunikation (E-Mail , etc.) 
gegen einen solchen Zugriff geschützt, da bei De-Mail die Nachrichten auf dem Weg 
durch das Internet immer über einen verschlüsselten Transportkanal übermittelt wer
den. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie legt die erforderli
chen Verschlüsselungsverfahren in den Technischen Richtlinien De-Mail nach dem 
Stand der Technik fest. Diese müssen von den De-Maii-Anbietern eingehalten wer
den. Die Einhaltung wird im Rahmen des De-Maii-Zulassungsverfahrens überprüft. 
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Weitere Untersuchungen oder Erkenntnisse zum Thema der Anfrage liegen dem 
Bundesministerium des lnnern nicht vor. Die Auskunft ergeht kostenfrei. 

Der IFG-Bescheid wird Ihnen perPost zugesandt, da Sie keine private E-Mail Adres
se angegeben haben. Die Bekanntgabe von Verwaltungsakten erfordert die Zustel
lung an den Adressaten ; eine Hinterlegung des Bescheides bei Dritten wie der lnter
netplattform FragdenStaat.de genügt nicht den für eine Bekanntgabe geltenden 
rechtlichen Anforderungen . 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

~ 
Menz 


